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An den Grossen Gemeinderat 
 
 

W i n t e r t h u r 
 
 
 
Kredit von CHF 5’750’000 für Projekt Nr. 19152 Bau eines zweiten Rechenzentrums: 
Fristerstreckung 
 
 
 
Antrag: 
 
Die Frist für den Kreditantrag für den Bau eines zweiten Rechenzentrums wird bis Ende 
2012 erstreckt. 
 
 
Weisung: 
 
Am 12. Dezember 2011 hat der Grosse Gemeinderat den Kreditantrag für den Bau eines 
zweiten Rechenzentrums an den Stadtrat zurückgewiesen mit dem Auftrag, die Colocation-
Variante detaillierter zu prüfen. 
 
Gemäss Art. 58 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates ist bei einer 
Rückweisung innert sechs Monaten ein neuer Antrag zu unterbreiten. Das Parlament kann 
die Frist auf begründetes Gesuch hin erstrecken. 
 
Wie bereits in der Aufsichtskommission aufgezeigt, ist das Verfahren zur Einholung und 
Vergabe verbindlicher Offerten äusserst zeitaufwändig. Aufgrund der Interkantonalen Ver-
einbarung über das öffentliche Beschaffungswesen ist die Stadt zwar für die Vergabe von 
Aufträgen im Zusammenhang mit dem Bau oder der Einmietung eines Rechenzentrums 
aufgrund der Vertraulichkeit der einem solchen Auftrag zugrunde liegenden Daten und der 
damit verbundenen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nicht verpflichtet, eine öffentliche 
Ausschreibung durchzuführen (Art. 10 Abs. 2 IVöB). In Absprache mit der Fachstelle öffentl-
iches Beschaffungswesen wurde vorliegend trotzdem das freihändige Vergabeverfahren mit 
Konkurrenzofferten gewählt, um dem Stadtrat und dem Parlament transparente und nach-
vollziehbare Entscheidungsgrundlagen vorlegen zu können. Demzufolge wurden verschied-
ene Anbieter/innen zur Offertstellung sowohl für die Variante Collocation als auch die Var-
iante Eigenbau eingeladen und bewertet, um den besten Anbieter resp. die beste Anbieterin 
für beide Varianten zu ermitteln. Der Stadtrat und in der Folge das Parlament werden 
schliesslich darüber zu entscheiden haben, welches die wirtschaftlich günstigste Lösung für 
ein zweites Rechenzentrum der Stadt Winterthur ist. 
 
Da das Auswahlverfahren noch nicht abgeschlossen und die Vorentscheide des Stadtrates 
noch nicht gefällt werden konnten, ist die Frist für den neuen Kreditantrag bis Ende 2012 zu 
erstrecken. 
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Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departements Finanzen 
übertragen. 
 
 
 

Vor dem Stadtrat 
  

Der Stadtpräsident: 
  

E. Wohlwend 
  
  

Der Stadtschreiber: 
  

A. Frauenfelder 
 


